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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ), und kann deren Sachverhaltsfeststellung von
Amtes wegen nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf
einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht ( Art. 105 Abs. 2 BGG ).
Offensichtlich unrichtig im Sinne von Art. 97 Abs. 1 BGG ist die Sachverhaltsfeststellung,
wenn sie willkürlich ist ( BGE 134 IV 36 E. 1.4.1 S. 39). Zu den Rechtsverletzungen im
Sinne von Art. 95 lit. a BGG gehören die unvollständige Feststellung der rechtserheblichen
Tatsachen, die Verletzung des Untersuchungsgrundsatzes bzw. der
Beweiswürdigungsregeln nach Art. 61 lit. c ATSG sowie die Missachtung der
Anforderungen an den Beweiswert ärztlicher Auskünfte ( BGE 134 V 231 E. 5.1 S. 232).
Das Bundesgericht prüft dabei, angesichts der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht
der Beschwerde ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ), grundsätzlich nur die geltend gemachten
Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu offensichtlich sind ( Art. 106 Abs. 1
BGG ; BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).

E. 2
Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers
erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft
entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben ( Art. 17 Abs. 1 ATSG ). Anlass zur
Rentenrevision gibt jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die
geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen.
Insbesondere ist die Rente nicht nur bei einer wesentlichen Änderung des
Gesundheitszustands, sondern auch dann revidierbar, wenn die erwerblichen Auswirkungen
des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustands sich erheblich verändert haben ( BGE
130 V 343 E. 3.5 S. 349 mit Hinweisen).

E. 3.1
Den Erwägungen des kantonalen Gerichts gemäss hat die Verwaltung in dem im Jahre 2008
durchgeführten Revisionsverfahren keine anspruchserhebliche Veränderung festgestellt
(Mitteilung vom 9. September 2008), weshalb der Sachverhalt, welcher der
Rentenzusprache (Verfügung vom 3. Juni 2005) zugrunde lag, mit demjenigen zu
vergleichen sei, der im Zeitpunkt bei Erlass der angefochtenen Rentenaufhebungsverfügung
vom 24. Juni 2011 vorgelegen habe. Der Beschwerdeführer zieht diese Feststellung nicht
explizit in Frage, er macht aber geltend, die ihm vorgängig der Mitteilung vom 9.
September 2008 am 8. September 2008 von der IV-Stelle auferlegte Pflicht, sich künftig
einer regelmässig durchzuführenden Physiotherapie zu unterziehen, habe einzig dem Ziel
gedient, eine nach der Rechtsprechung unzulässige "second opinion" einzuholen; schon



deshalb sei das rheumatologische Gutachten der Klinik Z.________ vom 6. Juli 2010 nicht
beweistauglich. Zum anderen hätten sich die Sachverständigen nicht mit den
anderslautenden Beurteilungen der Arbeitsfähigkeit im Gutachten der Medizinischen
Abklärungsstelle Y.________ sowie den Berichten des Spitals U.________
auseinandergesetzt und sie seien auch nicht den festgehaltenen Hinweisen auf ein
psychopathologisches Geschehen nachgegangen.

E. 3.2
Die rheumatologischen Sachverständigen der Klinik Z.________ (Gutachten vom 6. Juli
2010) wiesen zwar darauf hin, die von ihnen erhobenen Befunde stimmten mit denjenigen
überein, die Dr. med. K.________ (rheumatologisches Konsilium vom 15. Mai 2008 zum
Hauptgutachten der Medizinischen Abklärungsstelle Y.________ vom 2. Juli 2008)
festhielt. Allerdings berücksichtigten sie den ebenfalls erwähnten vermehrten Pausenbedarf
bei der Einschätzung der Arbeitsfähigkeit nicht. Dieser Mangel lässt sich entgegen der
vorinstanzlichen Auffassung nicht damit erklären, das Gutachten der Klinik Z.________
beruhe auf einer EFL und sei daher aussagekräftig. Die Ergebnisse der EFL waren wegen
der unzuverlässigen Leistungsbereitschaft des Versicherten und aufgrund der in den Tests
gezeigten Inkonsistenzen nur beschränkt brauchbar, weshalb die Arbeitsfähigkeit
"medizinisch-theoretisch" eingeschätzt werden musste. In diesem Punkt, der aus
revisionsrechtlicher Sicht erheblich sein kann, überzeugt das Gutachten der Klinik
Z.________ nicht. Weiter konnte laut Darlegungen des Dr. med. K.________ der Verlauf
des seit Jahren gleich gebliebenen Morbus Bechterew nicht vorausgesagt werden, weshalb
künftig zu dessen Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit auf die jeweils aktuell zu
erhebenden medizinischen Befunde zurückgegriffen werden müsse. Die Sachverständigen
der Klinik Z.________ zitieren zwar die abweichenden Schlussfolgerungen der
behandelnden Frau Dr. med. S.________, Rheumaklinik und Institut für Physikalische
Medizin, Spital U.________ (Bericht vom 31. Juli 2009), diskutieren diese aber nicht. U.a.
überprüften sie die nach dem Auffahrunfall vom 18. Mai 2009 verstärkt aufgetretenen
zervikalen und lumbalen Schmerzen rechtsseitig nicht, auch nicht beispielsweise mittels
Beizug eines neurologischen Konsiliums. An diesem Mangel des Gutachtens der Klinik
Z.________ ändert entgegen der vorinstanzlichen Auffassung nichts, dass auf dem von der
Klinik B.________ durchgeführten Ganzkörper-MRI (magnetic resonance imaging) vom
28. Januar 2010 ("Bechterew-Protokoll") keine traumatisch bedingten Verletzungen zu
sehen waren. Schliesslich gingen die rheumatologischen Sachverständigen trotz
festgestellter Anhaltspunkte (Verdacht auf ein dysfunktionales Verhalten im Sinne einer
Schmerzverarbeitungsstörung) der Frage nicht nach, ob sich ein die Arbeitsfähigkeit
beeinträchtigendes psychopathologisches Geschehen entwickelt hatte. Zusammengefasst
lässt sich gestützt auf das Gutachten der Klinik Z.________ vom 6. Juli 2010 nicht
zuverlässig beurteilen, ob sich der medizinische Sachverhalt in revisionsrechtlich
erheblicher Weise verändert hat. Die Beschwerde ist daher gutzuheissen. Damit erübrigen
sich Ausführungen zur Frage, ob der medizinische Sachverhalt gleich geblieben war und
die rheumatologischen Sachverständigen der Klinik Z.________ bloss eine unterschiedliche
Beurteilung im Vergleich zu früheren medizinischen Gutachten vornahmen. Der IV-Stelle
ist unbenommen, gestützt auf den ersten Teil der 6. IVG-Revision vom 18. März 2011
(Schlussbestimmung a) ein erneutes Revisionsverfahren einzuleiten.

E. 4



Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der unterliegenden IV-Stelle
aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Sie hat dem Beschwerdeführer eine
Parteientschädigung auszurichten (Art. 68 Abs. 1 f. BGG).
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